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Erstattung von Schülerbeförderungskosten 
1.  Veränderung der Eigenanteile ab 01.01.2023 
2.  Hinweise zum Bestellschein 
 

Rundschreiben 5/2022 - Ergänzungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits mit dem Rundschreiben 5/2022 vom 16.11.2022 haben wir Sie über die Änderun-

gen zum 01.01.2023 informiert. Im Nachgang noch ein paar Ergänzungen: 

 

1. Veränderung der Eigenanteile ab 01.01.2023 

 

Durch die Tarifabsenkung im neuen Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-

Heuberg (ZV VV SBH) ab 01.01.2023 wurden die Eigenanteile entsprechend angepasst.  

In den Nachbarverbünden Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo) und der Verkehrs-Gemein-

schaft Landkreis Freudenstadt GmbH (vgf) erfolgt keine Tarifanpassung zum 01.01.2023. 

Folglich ändern sich die Eigenanteile in diesen Verbünden erst mit Einführung des LWJT 

ab 01.03.2023. 

 

In der bereits am 16.11.2022 übermittelten neuen Eigenanteilsübersicht wurden die Eigen-

anteile des Move-vgf Übergangstarif versehentlich nicht berücksichtigt. Wir bitten dies zu 

entschuldigen und die bereits erhaltene Übersicht zu vernichten sowie durch die in dieser 

Anlage beigefügten Übersicht zu ersetzen. 

 

Weitere Informationen zum Move-vgf Übergangstarif, dem naldo-Tarif und dem Wechsel 

ab 01.03.2023 zum LWJT werden den betroffenen Schulträgern (Berufliche Schulen des 

Landkreises, Dornhan, Maximilian-Kolbe-Schule Hausen, Oberndorf, Rottweil, Sulz, Wal-

dorfschule Rottweil und Wellendingen) und Schulen demnächst in einem gesonderten 

Schreiben zur Verfügung gestellt. 
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2. Hinweise zum Bestellschein: 

 

Die Bestellscheine für den neuen Verkehrsverbund und die Ersatzfahrscheine erhalten 

die Schulsekretariate über den Verkehrsverbund zugesendet, sobald diese gedruckt 

sind. Ein Informationsschreiben für Schüler zum Bestellschein haben wir Ihnen beige-

fügt. Dieses ist immer dem Bestellschein als Information für die Schüler /Eltern beizufügen. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, so dürfen Sie sich gerne an die für Sie zuständigen Sach-

bearbeiter wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Wagatz 

 
Anlagen:  

 1 neue Übersicht der ab dem 01.01.2023 gültigen Eigenanteile 

 1 Informationsschreiben zum Bestellschein für Schüler 

 


